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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.11.2022

§ 30

Pflegerische und soziale Betreuung

 

Die Träger von Tageszentren haben sicherzustellen, dass ihnen für die Leistungserbringung eine ausreichende Zahl an

fachlich quali5ziertem P6egepersonal und Hilfspersonal entsprechend der Anzahl ihrer Klienten sowie der Art und

dem Ausmaß der diesen zu erbringenden Leistungen zur Verfügung steht und dass die P6egeleistungen durch

entsprechend qualifiziertes Personal im Sinn des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes erbracht werden.
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